Wissen Sie eigentlich genug über Europa und über die Europawahl?

Wissen Sie eigentlich, was mit der „Verfassung für Europa“ aktuell geplant ist?

Kennen Sie schon unsere Partei und unsere Kritik an der geplanten EU-Verfassung?
· Die EU-Verfassung schreibt die neoliberale Wirtschaftspolitik als alleinige Wirtschaftsform vor.


· Sie ist militarisiert und eröffnet die Möglichkeit für Präventivkriege zur Durchsetzung "europäischer Interessen".


· Sie zwingt die Mitgliedstaaten zur ständigen Aufrüstung, sie zwingt die Mitgliedstaaten zur "vorbehaltlosen" und "solidarischen" militärischen Unterstützung, wenn Staaten der EU angegriffen werden, auch bei Terrorakten.


· Keine Gewaltenteilung. Mehr denn je hat die Kommission sowohl Legislativ- als auch Exekutiv-Aufgaben. Das Europäische Parlament hat zwar geringfügig mehr Rechte erhalten, aber immer noch keine Gestaltungsmacht.


· Die Verfassung stärkt noch mehr die Macht der Kommission, indem der Kommission (in dem Fall Handelskommissar Pascal Lamy) die alleinige Vertretungsmacht für den Abschluss internationaler Handelsverträge erteilt wird, die uns Alle betreffen.


· Die Mehrheitsverhältnisse in den Abstimmungen des Europäischen Rates bzw. des jeweiligen Minister-Rates in der Säule I (hierzu gehören u. a. Handelsrecht, Sozial- und Gesundheitspolitik, Beschäftigungs-politik usw.) wurden geändert: vom Konsensprinzip zu einer einfache-Mehrheit-Abstimmung. Vor allem hinsichtlich Verhandlungen und Abschluss internationaler Handelsverträge hat dies katastrophale Auswirkungen, beispielsweise auf Arbeiten im Dienstleistungsbereich, im Sozialbereich oder in Bereichen der täglichen Daseinsvorsorge. Hingegen ist auf massiven Druck der BRD das Konsensprinzip im Asyl- und Einwanderungsrecht geblieben. Damit können alle Gesetze durch ein Veto eines einzigen Landes blockiert werden. 


· Durch die ausdrückliche Übernahme des EURATOM-Vertrages (im Protokoll-Anhang) wird die Atomenergie die einzige Energieform sein, die Verfassungsrang hat.


· Durch die Übernahme der sog. "Unionsbürgerschaft" (schon im Maastrichter und Amsterdamer Vertrag vorgesehen) wird es durch die Verfassung zwei Klassen Menschen geben: Nur diejenigen, welche den Pass eines der EU-Mitgliedsländer besitzen, dürfen das aktive und das passive Wahlrecht ausüben und haben das Petitionsrecht.


· Insgesamt ein Rückschritt in Punkto Demokratie - von partizipativer Demokratie ganz zu schweigen - die Verantwortlichkeiten und die Einflussnahme der nationalen Parlamente und Regierungen werden ausgehebelt. (Nur die einzelnen nationalen Regierungschefs haben politische Gestaltungsmacht, insgesamt eine patriarchale, pyramidenartige Hierarchie zum Nachteil der breiten Basis.)

P.S. Die Chance, die Geschlechterdemokratie zu verwirklichen, wurde erneut vertan. 

Deswegen haben wir die „Grundrechtecharta für Frauen in Europa“ verfasst.

Wenn Sie mehr wissen wollen, können Sie mit uns Kontakt aufnehmen, z. B. über die Adresse der Bundesgeschäftsstelle in Berlin (s.u.) oder Sie besuchen unsere Homepage. Die Europakandidatinnen geben Ihnen auch gerne Auskunft.
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